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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Gugerbauer und Genossen vom 9. Juli 1990, 

Zl.: 5970/J-NR/90, betreffend "Inseratenkam

pagne des VOEST-Konzerns" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind, die Ge

schäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren 

Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen 

und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Es war daher 

zu prüfen, ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf 

"Gegenstände der VOllziehung" im Sinne des B-VG beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes, daß 

sich das Interpellationsrecht insbesondere auf Regierungs

akte "sowie Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder 

der Verwaltung des Bundes als Träger von Privatrechten" 

bezieht. 

Die gegenständliche Anfrage behandelt zum Teil Angelegen

heiten, die nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des 

Art. 52 Abs. 1 B-VG sind. 

Ich habe dennoch Ihre Anfrage an die österreichische In

dustrieholding AG übermittelt und möchte Ihnen u.a. aufgrund 

deren Stellungnahme folgendes mitteilen: 
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Zu Frage 1: 

"Welche Gesamtkosten verursacht die Inseratenkampagne des 

VOEST·-Konzerns in diversen Printmedien?" 

Die AUfwendungen der Werbe kampagne der VOEST-ALPINE STAHL 

sind ausschließlich Angelegenheit der Organe des Unter

nehmens. Es erscheint nicht zweckmäßig, diese Frage zum 

Gegenstand öffentlicher Erörterungen zu machen. Eine solche 

Vorgangsweise widerspäche außerdem den aktiengesetzlichen 

Bestimmungen. 

~u Frage 2 und 4: 

"Wie beurteilen Sie diese Inseratenkampagne angesichts der 

WUnsche der verstaatlichten Industrie hinsichtlich Schul

denUbernahme durch den Bund?" 

"Welche Maßnahmen werden Sie setzen, damit in Hinkunft ein 

negativer Eindruck in der öffentlichkeit durch solche Wer

bekampagnen verhindert werden kann?" 

Die Entscheidung Uber die Durchführung der Werbekampagne 

liegt, wie bereits ausgeführt, ausschließlich im Verantwor

tungsbereich der zuständigen Unternehmensorgane. Die Kampagne 

diente der Verbesserung des Erscheinungsbildes des Unterneh

mens in der Öffentlichkeit und damit geschäftspolitischen 

Interessen. 

J;u Frage 3: 

"Mit welcher Entlastung des Bundesbudgets rechnen Sie in den 

nächsten flinf Jahren durch Dividendenabfuhren der verstaat

lichten Industrie, geringere Bundeszuschlisse gemäß ÖIAG

Finanzierungsgesetz 1987 und Veräu/3erungserlöse?" 

Grundsätzlich ist festzustellen, daß die ÖIAG durch die im 

BIAG-Konzern zu betreibende aktive Dividendenpolitik und 

durch die Ausschlittung von Dividenden der ölAG an den Bund 

zur Entlastung der Republik beitragen wird. Die AusschUttung 
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angemessener Dividenden an den Bund und damit mittelbar die 

Reduzierung der Belastung des Bundes wird im übrigen auch 

durch die Schaffung der Austrian Industries AG und die ange

strebte Beteiligung privater Aktionäre gefördert. Die Höhe 

der in den nächsten Jahren insgesamt zu vereinnahmenden 

Dividenden, allfällige RefundierungskUrzungen sowie zukünfti

ge Veräußerungserlöse sind von der weiteren wirtschaftlichen 

Entwicklung des ÖIAG-Konzerns abhängig. 

~Hen, 
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